
Haushaltssatzung 
des Rhein-Erft-Kreises für das Haushaltsjahr 2012 

 
Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2011 (GV NRW S. 539), in Verbindung mit den 
§§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2011 (GV NRW S. 539), hat der Kreistag des Rhein-Erft-
Kreises mit Beschluss vom 15.03.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan  für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 

Gesamtbetrag der Erträge auf 369.113.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 380.938.550 EUR

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 361.209.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 359.859.100 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 14.070.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 25.097.550 EUR

 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Kredite  für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen  
Jahren erforderlich ist, wird auf 
  2.797.400 EUR  
festgesetzt. 
 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage  zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 11.824.750 EUR 
festgesetzt. 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 
  20.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

1. Zur Deckung der durch die sonstigen Erträge nicht gedeckten Aufwendungen wird von den kreisangehörigen 
Gemeinden eine Kreisumlage  erhoben. Der Umlagesatz wird auf  42,03 v.H. der für die Gemeinden nach dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.  

 
 

2. Zur Deckung der Umlage des Zweckverbandes Kölner Randkanal  nach Spitzeneinleitungsmengen (cbm/s) lt. 
Anlage 2 zur Satzung des Zweckverbandes Kölner Randkanal vom 09.07.1976 wird gem. § 7 Abs. 1 KAG i.V.m. § 56 
Abs. 4 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung)  in Höhe von 513.900 EUR erhoben. Zu dieser 



ausschließlichen Belastung (Mehrbelastung) werden die Städte Frechen, Hürth und Pulheim herangezogen.  
 

Es entfallen auf: 

 

 

 

 
 
 
 

 
3. Zur Deckung der Aufwandabdeckungsfehlbeträge an die Stadt Köln  zu den Betriebskosten für den 

Omnibusverkehr sowie zu den Betriebskosten der Stadtbahnlinie 7 - jeweils nach platzkilometrischen Leistungen - 
wird gem. § 56 Abs. 6 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung)  in Höhe von 1.060.562 EUR  
erhoben. Zu dieser ausschließlichen Belastung (Mehrbelastung) werden die Städte Frechen und Pulheim 
herangezogen.  

 
Es entfallen auf:  

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Zur teilweisen Deckung der Aufwandabdeckungsfehlbeträge an den Aachener Verkehr sverbund  (AVV) für die 
Betriebskosten der grenzüberschreitenden Omnibusverkehre –jeweils nach platzkilometrischen Leistungen- wird 
gem. § 56 Abs. 6 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung)  in Höhe von 15.718 EUR erhoben.  

 Zu dieser ausschließlichen Belastung (Mehrbelastung) werden die Städte Erftstadt und Elsdorf herangezogen.  
 
 Es entfallen auf: 
 
 
 
 
 
 

5. Zur teilweisen Deckung des Zuschusses an die Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH  wird gem. § 56 Abs. 4 KrO 
NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung)  in Höhe von 5.067.914 EUR erhoben.  

 Dabei werden in der Sparte Omnibus die Platzkilometer zugrundegelegt, während in der Sparte AST die Erträge, 
Aufwendungen und Verwaltungskosten für jede Kommune ermittelt werden. Zu dieser ausschließlichen Belastung 
(Mehrbelastung) werden die Städte Bedburg, Bergheim, Brühl, Elsdorf, Erftstadt, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim 
und Wesseling herangezogen.  

 
Es entfallen auf: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stadt in EUR 
in v.H. 

Kreisumlage 

Frechen 206.516 0,2621379
Hürth 110.305 0,1552326
Pulheim 197.079 0,3768854
gesamt 513.900   

Stadt in EUR 
in v.H. 

Kreisumlage 

Frechen 1.033.615 1,3120032
Pulheim 26.947 0,0515323
gesamt 1.060.562   

Stadt in EUR 
in v.H. Kreis-

umlage 

      

      

Bedburg 302.828 1,2029487 
Bergheim 914.328 1,1252754 
Brühl 180.646 0,3601826 
Elsdorf 220.525 0,8005627 
Erftstadt 896.760 1,7790241 
Frechen 779.883 0,9899324 
Hürth 265.353 0,3734313 
Kerpen 936.035 1,2461362 
Pulheim 476.534 0,9113043 
Wesseling 95.022 0,2314004 

gesamt 5.067.914  

Stadt in EUR
in v.H. 

Kreisumlage

Elsdorf 4.078 0,0148042

Erftstadt 11.640 0,0230918

gesamt 15.718



 
6. Die Umlage nach Nr. 1 sowie die ausschließlichen Belastungen (Mehrbelastungen) nach Nrn. 2 bis 5 sind zum 10. 

eines jeden Monats jeweils mit einem Zwölftel des Gesamtbetrages zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung 
nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.  

 

§ 7 

1. Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden folgende Budgets gebildet: 
 

a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12) aller Teilpläne werden zu einem Budget 
zusammengefasst. 

 
b) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 

(Zeile 16) aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte werden zu einem Budget 
zusammengefasst. Diese Aufwendungen sind deckungsverpflichtet zu Gunsten der Aufwendungen für 
Abschreibungen (Zeile 14) der jeweiligen Teilpläne. 

 
c) Die Aufwendungen für Abschreibungen (Zeile 14) aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden 

Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. Diese Aufwendungen sind deckungsberechtigt zu Lasten 
der Zeilen 13 und 16 der jeweiligen Teilpläne. 

 
d) Die Transferaufwendungen (Zeile 15) aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte 

werden zu einem Budget zusammengefasst. 
 

e) Die Finanzaufwendungen (Zeile 20) aller Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. 
 

f) Die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Zeile 28) aller Teilpläne werden zu einem Budget 
zusammengefasst. 

 
g) Die investiven Auszahlungen aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte (Zeilen 7 – 

12 der jeweiligen Teilpläne) werden zu einem Budget zusammengefasst. Zusätzliche Aufwendungen für 
Abschreibungen müssen auf Amts-/Referatsebene erwirtschaftet werden. 

 
In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Sofern die Aufwendungen 
unter a), b), d) und e) mit entsprechenden Auszahlungen korrespondieren, werden diese sowie die konsumtiven 
Auszahlungen, denen keine Aufwendungen gegenüberstehen, zu einem Budget auf Amts-/Referatsebene 
zusammengefasst. Bei Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben (insbesondere im Bereich Hochbau und 
Liegenschaften) werden zur Bewirtschaftung der entsprechenden Ansätze die Budgets produktübergreifend erweitert. 
Hierbei werden die unterschiedlichen Budgets der einzelnen Ämter/ Referate durch Mitgabe von Kostenstellen 
getrennt. Eine darüber hinaus kostenstellenübergreifende Deckung innerhalb der Zeile eines Produktes ist möglich. 
Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. 
 
Die Verfügungsmittel des Landrates sind aus dem unter b) genannten Budget ausgenommen. 

 
2. Einsparungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12) und bei sonstigen Auszahlungen (Zeile 

15) aller in der Verantwortung eines Amtes/Referates stehenden Produkte werden für einseitig deckungsfähig zu 
Gunsten der investiven Auszahlungen des Verantwortungsbereichs (Zeile 9 der jeweiligen Teilpläne) erklärt, sofern 
der zusätzliche Abschreibungsaufwand (Zeile 14) über Nr.1 c) gedeckt ist. Hierzu bedarf es eines entsprechenden 
Planvermerkes in den Teilplänen. 

 
3. Sofern nicht in den Teilplänen entsprechende Planvermerke enthalten sind, berechtigen Mehrerträge bei einzelnen 

Produktsachkonten zu Mehraufwendungen bei einzelnen Produktsachkonten unter folgenden Voraussetzungen: 
 

a) Es handelt sich um Produktsachkonten eines Produktes, 
 
b) Es besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand, 

 
c) Die Anwendung der unechten Deckung führt nicht zu einer Minderung des Zahlungssaldos aus laufender 

Verwaltungstätigkeit, 
 

d) Die im Rahmen der unechten Deckung verstärkten Produktsachkonten dürfen keine Mittel an andere 
Produktsachkonten abgeben. 

 
Die damit korrespondierenden Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.  

 
4. Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit bei einzelnen Produktsachkonten berechtigen zu Mehrauszahlungen für 

Investitionstätigkeit bei einzelnen Produktsachkonten unter folgenden Voraussetzungen: 
 

a) Es handelt sich um Produktsachkonten eines Produktes, 
 
b) Es besteht ein sachlicher Zusammenhang zwischen Einzahlung und Auszahlung, 



 
c) Die im Rahmen der unechten Deckung verstärkten Produktsachkonten dürfen keine Mittel an andere 

Produktsachkonten abgeben.  
 
 

5. Sofern in den jeweiligen Erläuterungen zu den Teilplänen besondere Vermerke aufgenommen wurden, gelten diese 
vorrangig. 

 
 
6. Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO werden die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der einzelnen Teilpläne zu einem 

Budget zusammengefasst. 
 
7. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen mit Ausnahme der 

Verfügungsmittel des Landrates für übertragbar erklärt, wobei nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen noch 
bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Die Entscheidung zur Übertragbarkeit erfolgt im 
Einzelfall. 

 
 

§ 8 
 

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW als 
erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 35.000 EUR ausmachen. Als nicht erheblich gelten diese, wenn sie 
aufgrund interner Leistungsverrechnung und infolge von Jahresabschlussbuchungen notwendig werden. 

 
2. Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin/der 

Leiter Finanzwirtschaft. Soweit die Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, bedürfen sie der vorherigen 
Zustimmung des Kreistages. 

 
§ 9 

 
1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser 

Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.  
 
2. Die im Stellenplan angebrachten Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) haben die Wirkung, dass jede frei werdende, 

von einem Vermerk betroffene Beamten- oder Beschäftigtenstelle in eine Stelle einer anderen Besoldungs - oder 
Entgeltgruppe umzuwandeln ist. 

 
 

 


